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 Veröffentlicht am 23.11.1994

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Die Verp7ichtung zur Leistung von Kirchenbeiträgen ist Aus7uß der in der Privatsphäre getro;enen Entscheidung,

einer religiösen Gemeinschaft angehören zu wollen. Dieser Grundsatz muß auch und umsomehr für einen geistlichen

Amtsträger gelten, dessen Bekenntnis zur betre;enden Religionsgemeinschaft aus persönlicher Überzeugung -

ungeachtet der formalen Berufsvoraussetzungen - geradezu als Grundvoraussetzung für die Ausübung seines Berufes

angesehen werden muß.
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